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Einleitung

„Ein guter Journalismus backt das tägliche Brot der Demokratie und belie-
fert damit einen jeden, der es möchte, – die Rezepte verrät er dabei jedoch
nicht.“1

Kaum ein Tag vergeht, an dem in der Presse nicht über einen Missstand
kleineren oder größeren Ausmaßes berichtet wird.2 In vielen Fällen kön-
nen Missstände nur deshalb von Journalisten3 enthüllt werden, weil Infor-
manten ihnen die dafür relevanten Informationen übermittelten. Oftmals
handeln Informanten dabei unter der Prämisse, anonym zu bleiben.

Ohne derartige Informationen könnte die Presse ihre verfassungsrechtli-
che Aufgabe nicht erfüllen. Diese liegt zum einen in der Verbreitung von
Informationen in der Öffentlichkeit und zum anderen in ihrer Rolle als so-
genannter „public watchdog“, d.h. als Kontrolleur im Staate.

Ohne diese Quellen würde es weniger Nachrichten geben, die der Öf-
fentlichkeit zur persönlichen Meinungsbildung dienen, weniger Material
für Diskussionen und Auseinandersetzungen, die jedoch ein elementarer
Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft sind.

Eine der wichtigsten Fähigkeiten eines Journalisten besteht mithin da-
rin, seine Quellen zu „kultivieren“, d.h. das Verhältnis zu diesen zu pfle-
gen und zu fördern. Quellen aber sind „empfindliche Blüten“.4 Aus den
verschiedensten Gründen suchen sie Anonymität, sei es aus beruflichen
oder persönlichen Motiven. Wird ihre Identität preisgegeben, drohen ihnen

1 Prantl, Die Lust des Staates auf die Festplatte, Süddeutsche Zeitung, 08.04.2013,
S. 4.

2 So beispielsweise über sogenannte „Luxemburg-Leaks“, in deren Zusammenhang
ein Zusammenschluss aus weltweit mehr als 80 Reportern unter der Ägide des In-
ternational Consortium of Investigative Journalists im Rahmen seiner Recherchen
durch anonyme Quellen an vertrauliche Papiere gelangt war, die zeigten, wie zahl-
reiche Großkonzerne mit Hilfe des Großherzogtums Luxemburg Steuern in Milliar-
denhöhe umgehen konnten, vgl. Brinkmann/Giesen/Obermaier/Obermayer/Ott, Lu-
xemburg-Leaks: Geheime Dokumente zeigen, wie Konzerne Milliarden an Steuern
vermeiden, Süddeutsche Zeitung, 06.11.2014, S. 8/9.

3 Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit in der Regel das gene-
rische Maskulinum verwendet. Soweit nicht anders erwähnt, bezieht sich die Dar-
stellung jedoch sowohl auf die feminine als auch auf die maskuline Form.

4 Robertson/Nicol, Media Law, S. 317.
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in vielen Fällen der Verlust des Arbeitsplatzes, strafrechtliche Ermittlun-
gen sowie persönliche Konsequenzen. Der Schutz ihrer Identität ist daher
oftmals oberste Voraussetzung für die Bereitschaft von Informanten, die
für die Presse so relevanten Informationen an Journalisten weiterzugeben.
Auch neue potentielle Informanten könnten sich von einer Identifizierung
anderer Informanten davon abschrecken lassen, selbst Informationen an
die Presse zu übermitteln.

Aufgrund der Notwendigkeit dieser durch Informanten übermittelten
Informationen für die Aufgabenerfüllung der Presse wird der publizis-
tische Quellenschutz grundrechtlich gewährt. In ständiger Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes wird dieser Quellenschutz als Teil der
Pressefreiheit von Art. 5 Abs. 1 S. 2 Grundgesetz5 garantiert. Namentlich
werden die Geheimhaltung der Quellen, das besondere Vertrauensverhält-
nis zwischen der Presse und ihren Informanten sowie die Vertraulichkeit
der Redaktionsarbeit geschützt.6

Auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hebt in seiner
Rechtsprechung regelmäßig den Schutz journalistischer Quellen als
Grundpfeiler der Pressefreiheit hervor, die in Art. 10 der Europäischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
(EMRK)7 garantiert wird.8

Was die Entwicklung des publizistischen Quellenschutzes maßgeblich
vorantrieb und den Weg für eine gesetzliche Normierung ebnete, waren
die Standhaftigkeit und der starke Wille der Pressemitarbeiter, für den
Quellenschutz einzustehen. Bereits vor 150 Jahren nahmen Journalisten
eine Haftstrafe in Kauf, nur um ihre Quellen zu schützen. Ein berühmtes
Beispiel dafür bietet der damalige Verleger der „Frankfurter Zeitung“,
Leopold Sonnemann, der im Jahr 1875 zusammen mit vier seiner Redak-
teure viele Monate in Zwangshaft verbrachte, da er sich weigerte, seine

5 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, BGBl. III, Gliederungsnummer
100-1; zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Juli 2017, BGBl. I,
S. 2347.

6 BVerfGE 100, 313 (365); BVerfGE 117, 244 (258).
7 Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), Neu-

bekanntmachung vom 22.10.2010, BGBl. 2010 II, S. 1198 (ursprüngliche Fassung
vom 04.11.1950, BGBl. 1952 II, S. 685, ber. S. 953).

8 EGMR, Sanoma Uitgevers B.V. v. die Niederlande, Urteil vom 14.09.2010,
(Nr. 38224/03), Rn. 50; EGMR, Goodwin v. Vereinigtes Königreich, Urteil vom
27.03.1996, (Nr. 17488/90), Rn. 39.
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Quellen preiszugeben.9 Als der Staat einmal gedroht habe, die Drucker-
pressen zu versiegeln, um Pressemitarbeiter zu einer Preisgabe ihrer Quel-
len zu zwingen, soll ein Verleger mit dem Satz protestiert haben, dass „das
Versiegeln von Druckerpressen so verfassungswidrig wie das Versiegeln
von Backöfen sei“, was verdeutliche, „dass der Journalismus das tägliche
Brot der Demokratie backe und damit einen jeden, der es möchte, beliefe-
re – die Rezepte würde er jedoch dabei nicht verraten“.10

Mitunter hat ein Informant die an die Presse übermittelten Informatio-
nen allerdings unter Verstoß gegen gesetzliche Normen erlangt. Zudem
verfügen Informanten oftmals über weiterführende, strafrechtlich relevan-
te Kenntnisse zu den von ihnen gemachten Mitteilungen. Für eine wirksa-
me Strafverfolgung zu sorgen, ist Aufgabe eines Rechtsstaates und ein Ge-
meinschaftsgut, das ebenso wie die Pressefreiheit im öffentlichen Interesse
steht. Ein absoluter Vorrang kann in einer freiheitlichen Demokratie kei-
nem der beiden Grundwerte gewährt werden. Es ist Aufgabe des Staates,
durch Rechtsprechung und Gesetzgebung für einen Ausgleich zwischen
dem publizistischen Quellenschutz als Ausfluss einer die demokratische
Grundordnung konstituierenden Freiheit und dem rechtsstaatlichen Straf-
verfolgungsinteresse als einer weiteren Basis dieser Verfassungsordnung
im Kollisionsfall zu sorgen, der beiden Grundwerten gerecht wird.

Die vorliegende Abhandlung untersucht, wie diese Konkordanzbildung
in der deutschen Rechtsordnung, in der Europäischen Union und durch die
EMRK gelingt.

In der deutschen Rechtsordnung rücken insbesondere prozessuale Privi-
legien wie ein Zeugnisverweigerungsrecht und ein Verbot der Beschlag-
nahme journalistischen Materials, die Presseangehörigen als Berufsge-
heimnisträger gewährt werden, und ihre Auswirkungen in den Fokus der
Analyse.

Durch die Gleichstellung der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union11 mit den primärrechtlichen Verträgen genießt der publizistische
Quellenschutz als Bestandteil der von Art. 11 Abs. 2 der Grundrechte-
Charta gewährten Medienfreiheit primärrechtlichen Rang. Daher beschäf-
tigt sich diese Arbeit mit dem Umfang des gewährten Schutzgehaltes und

9 Ricker/Weberling, Handbuch des Presserechts, 30. Kapitel, Rn. 11.
10 Prantl, Die Lust des Staates auf die Festplatte, Süddeutsche Zeitung, 08.04.2013,

S. 4.
11 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. EU Nr. C 303 vom

14.12.2007.
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mit weiteren für den publizistischen Quellenschutz relevanten Entwicklun-
gen in der Europäischen Union.

Die Herstellung eines Ausgleiches zwischen den involvierten Interessen
hat den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) bislang in
einer Vielzahl von Fällen beschäftigt. In diesem Zusammenhang hat der
EGMR den wichtigen Grundsatz aufgestellt, dass eine Einschränkung des
Quellenschutzes nur durch ein überwiegendes öffentliches Interesse ge-
rechtfertigt werden kann.12 Diese Rechtsprechung ist hinsichtlich ihrer
Auswirkungen für die weitere Entwicklung des Quellenschutzes in der
deutschen Rechtsordnung in den Blick zu nehmen.

Ein kurzer Blick soll ebenso auf die Situation des Quellenschutzes in
den USA geworfen werden und nach möglichen Maßstäben, Inspirationen,
aber auch Gegensätzen zu der Lage in Deutschland und in Europa gesucht
werden.

Die im Rahmen des Quellenschutzes garantierten Privilegien werden
den Journalisten und – als Ausdruck eines umfassenden Schutzes der Pres-
sefreiheit – sämtlichen Pressemitarbeitern aufgrund ihrer Tätigkeit für die
Presse gewährt. Aufgrund rasanter technologischer Entwicklungen in den
Neuen Medien, die in den letzten Jahren stetig neue Medienformen wie in
etwa Blogs hervorgebracht haben, stellt sich zunehmend die Frage, welche
Eigenschaften eines Journalisten die für eine Gewährung des Schutzes re-
levanten sind.

Durch die Veröffentlichungen von WikiLeaks und die Enthüllungen des
ehemaligen NSA-Mitarbeiters Edward Snowden ist in den letzten Jahren
eine neue Art des massenhaften Leakens von Informationen entstanden.

Auch globale Entwicklungen betreffen die Pressefreiheit und den Quel-
lenschutz zum Teil unmittelbar, zum Teil mittelbar. So hat sich die in den
vergangenen Jahrzehnten angestiegene Gefahr durch den weltweit agie-
renden Terrorismus bereits beträchtlich auf das Verhältnis zwischen Si-
cherheit und Freiheit zugunsten der Sicherheit ausgewirkt.

Hinsichtlich all dieser Faktoren ist nach einem möglichen Einfluss auf
die Konkordanzbildung zwischen dem Quellenschutz und der Strafrechts-
pflege zu fragen. Zum Abschluss der Untersuchung soll die deutsche
Rechtsordnung noch einmal in den Blick rücken und daraufhin geprüft
werden, ob vor dem Hintergrund der beschriebenen Einflüsse ein Gleich-

12 EGMR, Urteil vom 27.03.1996, Goodwin v. Vereinigtes Königreich,
(Nr. 17488/90), Rn. 39.
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gewicht besteht, das die beteiligten Interessen möglichst weitgehend zur
Geltung bringt.
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Quellenschutz in der deutschen Rechtsordnung

Der publizistische Quellenschutz wird als Bestandteil der Pressefreiheit
von der Verfassung in Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG gewährt. Ausgehend von dem
grundrechtlich gewährten Schutz soll im Folgenden analysiert werden, in
welcher Art und Weise sich dieser in der deutschen Rechtsordnung wider-
spiegelt. Insbesondere prozessuale Privilegien, die Pressemitarbeitern ein-
geräumt werden, wie ein Zeugnisverweigerungsrecht und ein Beschlag-
nahmeverbot, sollen dabei in den Blickpunkt rücken. Auch die Pressefrei-
heit wird nicht schrankenlos garantiert. Gemäß Art. 5 Abs. 2 GG finden
sich diese Schranken u.a. in den allgemeinen Gesetzen. Im Rahmen einer
Abwägung zwischen dem Quellenschutz und dem einschränkenden Gesetz
ist ebenfalls das Rechtsgut zu beachten, dessen Schutz dieses Gesetz
dient.13 Hinsichtlich des Quellenschutzes handelt es sich bei diesem
Rechtsgut vor allem um die rechtsstaatliche Aufgabe der Strafverfolgung.
Anhand konkreter Einzelfälle soll in dem ersten Teil untersucht werden,
wie diese Abwägung vollzogen wird. Zudem soll ein Blick auf die Frage-
stellungen geworfen werden, die den publizistischen Quellenschutz betref-
fend im Zusammenhang mit der Entwicklung in den Neuen Medien in den
letzten Jahren aufgekommen sind.

Die Dynamik der Medien

Der Bereich der Medien wird durch die Presse, den Rundfunk, den Film,
die Telekommunikation sowie die Neuen Medien gebildet. Der Ausgangs-
punkt eines jeden Mediums liegt in der Informationsübermittlung. Medien
werden daher durch die Vermittlung geistiger, optischer und akustischer
Inhalte charakterisiert.14 Weiterhin wird anhand des Empfängerkreises dif-
ferenziert. Ein Informationsaustausch zwischen wenigen Personen erfolgt
durch Medien zur Individualkommunikation; ist der Empfängerkreis je-
doch nicht bestimmt oder nicht bestimmbar, handelt es sich um Massen-

Erster Teil:
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13 BVerfGE 77, 65 (75).
14 Fechner, Medienrecht, Kapitel 1, Rn. 5.
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medien.15 Presse, Rundfunk, Film und die Neuen Medien zählen demnach
zu den Massenmedien.

Pressefreiheit, Rundfunkfreiheit und die Neuen Medien

Gemäß Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG werden „die Pressefreiheit und die Freiheit
der Berichterstattung durch Rundfunk und Film gewährleistet“. Mit Blick
auf den Quellenschutz zugunsten von Journalisten spielen insbesondere
die Presse, der Rundfunk und die Neuen Medien eine wichtige Rolle. In
welcher Form die Neuen Medien in Art. 5 GG zum Ausdruck kommen, ist
äußerst umstritten. Speziell durch die rasante technische Entwicklung, die
sich in den Neuen Medien widerspiegelt, wird eine klare Abgrenzung zu-
nehmend diffiziler.

Pressefreiheit

Für das Vorliegen eines Presseerzeugnisses sind zwei wesentliche, konsti-
tutive Merkmale erforderlich: Es muss eine bestimmte Art der Herstellung
sowie eine Vervielfältigung geben.16 Die in den Landespressegesetzen ver-
wendete Definition der Presse, wonach zur Presse nicht nur periodische
Druckwerke wie Zeitungen und Zeitschriften, sondern sämtliche mittels
eines zur Massenherstellung geeigneten Vervielfältigungsverfahrens her-
gestellten und zur Verbreitung bestimmten Erzeugnisse zu zählen sind,17

kann einen Anhaltspunkt für die Auslegung des Schutzbereiches der Pres-
sefreiheit geben, ist ansonsten für die verfassungsrechtliche Definition je-
doch irrelevant.18 Der Ursprung des Wortes „Presse“ liegt in dem Wort

I.

1.

15 Ibid., Rn. 7.
16 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (16).
17 In den Landespressegesetzen wird nicht die „Presse”, sondern das „Druckwerk“

definiert. Danach sind beispielsweise gemäß § 6 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches
PresseG (Gesetz über die Presse, GVOBl. SH, S. 105; zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25.01.2012, GVOBl. SH S. 266) „Druckwerke“ alle mittels der Buch-
druckpresse oder eines sonstigen zur Massenherstellung geeigneten Vervielfälti-
gungsverfahrens hergestellten und zur Verbreitung bestimmten Schriften, bespro-
chenen Tonträgern, bildlichen Darstellungen mit und ohne Schrift, Bildträger und
Musikalien mit Text oder Erläuterungen.

18 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (16).
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„pressen“, d.h. „drucken“.19 Aus diesem Umstand wird das Kriterium der
Notwendigkeit eines körperlichen Trägermediums für die Erfüllung des
Pressebegriffes hergeleitet.20 Zudem wird aufgrund dessen die Herstel-
lungs- und Vervielfältigungsmethode als Ausgangspunkt der Presse be-
trachtet und nicht der Inhalt.21 Die Verbreitung des Presseerzeugnisses er-
folgt durch Vervielfältigung mittels technischer und chemischer Methoden
und wird sodann einer unbestimmten Anzahl von Personen zur Verfügung
gestellt, wobei an den Personenkreis keine spezifischen Anforderungen zu
stellen sind.22 Dieses Merkmal soll insbesondere das Presseerzeugnis von
anderen, „nur“ dem Ausdruck der eigenen Meinung i.S.d. Art. 5 Abs. 1
S. 1 GG dienenden gedruckten Werken abgrenzen.23 Darüber hinaus muss
zwischen der Art der Herstellung und der Vervielfältigung eine Konnexität
dahingehend bestehen, dass gerade das hergestellte Medium vervielfältigt
wird.24 Die stoffliche Verkörperung muss mithin ununterbrochen bestehen,
was danach nicht zu bejahen wäre, wenn der Empfänger eine auf digita-
lem Wege erhaltene Information beispielsweise ausdruckt. Nach Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG umfasst die Presse sämtliche Druckerzeugnisse, die zur
Verbreitung geeignet sind, unabhängig von ihren Inhalten und den gewähl-
ten Vertriebswegen.25 Neben Zeitungen und Zeitschriften sind auch nicht
periodisch erscheinende Schriften wie Bücher, Plakate und Flugblätter
umfasst.26 Ebenso zählen CD-Roms, Disketten und ähnliche Datenträger
dazu.27 An den Inhalt des Druckerzeugnisses sind keine Anforderungen zu
stellen.28 Vor dem Hintergrund der sich äußerst schnell vollziehenden
technischen Entwicklungen im Medienbereich ist der Pressebegriff des

19 Der Duden definiert das Wort „drucken“ als „eingefärbte Typen oder Bilder durch
Maschinen auf Papier oder Stoff pressen, übertragen und vervielfältigen“ bzw.
„durch Drucken herstellen“, http://www.duden.de/ rechtschreibung/drucken (letz-
ter Zugriff am 10.11.2015).

20 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (16).
21 Starck, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 5, Rn. 59.
22 Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Art. 5, Rn. 92/93.
23 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (17).
24 Schemmer, in: BeckOK, GG, Art. 5, Rn. 43; Papier/Schröder, Gebiet des Rund-

funks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (17).
25 Wendt, in: von Münch/Kunig, GG, Art. 5, Rn. 30/31.
26 Starck, in: von Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 5, Rn. 59.
27 Odendahl, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Henneke, Art. 5, Rn. 17; Bethge, in

Sachs, GG, Art. 5, Rn. 68.
28 Schemmer, in: BeckOK, GG, Art. 5, Rn. 42.
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Art. 5 Abs. 1 S. 2 GG dynamisch zu verstehen.29 Obgleich der Begriff der
Presse weit und offen für neue Entwicklungen interpretiert wird, umfasst
er bislang keine nur im Internet veröffentlichten Informationen.30 Digitale
Informationen können lediglich dann als Inhalt der Presse gewertet wer-
den, wenn sie auf Datenträgern wie in etwa auf einer DVD oder auf USB-
Sticks gespeichert und verbreitet werden.31 Das entscheidende Kriterium
ist nach herrschender Ansicht nach wie vor die Verkörperung in einem
Trägermedium.32 Kennzeichnend für die Presse ist ihre Rolle als regelmä-
ßiger Vermittler bestimmter Inhalte in unterschiedlichen Formen.33 Als zu-
sätzliches Kriterium verlangt das Bundesverfassungsgericht für das Vorlie-
gen eines Presseerzeugnisses mithin, dass die Position der Presse als ein
Massenmedium und die „die einzelnen Meinungsäußerungen übersteigen-
de Bedeutung der Presse für die individuelle und öffentliche Meinungsbil-
dung“ deutlich werden müsse.34 Die Pressefreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 2
GG schützt – anders als die Meinungsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG –
nicht nur die „Äußerung“, d.h. die Verbreitung der Information selbst, son-
dern auch alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten von der
Recherche über die Bearbeitung bis hin zur Verteilung der Presseerzeug-
nisse.35

Rundfunkfreiheit

Sowohl die Pressefreiheit als auch die Rundfunkfreiheit bewertet das Bun-
desverfassungsgericht nicht nur als klassische Abwehrrechte, sondern
auch als „dienende Freiheiten“, die eine umfassende öffentliche Mei-
nungsbildung zu gewährleisten haben.36 Wie auch bei der Pressefreiheit
sind bei der Rundfunkfreiheit die Art der Herstellung und die Verbrei-
tungsmethode zwei konstitutive Kriterien.37 Als Rundfunk wird in Art. 5
Abs. 1 S. 2 GG die Veranstaltung und Verbreitung von Darbietungen aller

2.

29 Paschke, Medienrecht, § 4, Rn. 205.
30 Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Art. 5, Rn. 90.
31 Hoffmann/Luch/Schulz/Borchers, Die digitale Dimension der Grundrechte, S. 140.
32 Jarass, GG, Art. 5, Rn. 34; Schemmer, in: Epping/Hillgruber, GG, Art. 5, Rn. 43.
33 Uschner, Der Rechtsrahmen der elektronischen Presse, 2011, S. 5.
34 BVerfGE 85, 1 (12).
35 BVerfGE 10, 118 (121); Schemmer, in: BeckOK, GG, Art. 5, Rn. 44.
36 Degenhart, in: Bonner Kommentar, GG, Art. 5, Rn. 624.
37 Starck, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Art. 5, Rn. 94.
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Art verstanden, die sich an einen unbestimmten Personenkreis richtet und
mittels drahtloser oder drahtgebundener elektromagnetischer Wellen, d.h.
in unkörperlicher Art und Weise, erfolgt.38 Wie auch bei der Pressefreiheit
muss der Kreis der Empfänger nicht näher bestimmt sein und dient als Ab-
grenzung zur Individualkommunikation etwa in Form von E-Mails oder
Internet-Chats, die unter die Meinungsfreiheit in Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG fal-
len.39 Obgleich der Wortlaut der Norm die „Freiheit der Berichterstattung“
und nicht die „Rundfunkfreiheit“ gewährt, wird über die reine Berichter-
stattung hinaus jede Vermittlung von Informationen und Meinungen ge-
schützt, unabhängig, ob diese der Information, der Bildung oder der Un-
terhaltung dienen.40 Darunter fallen sowohl Hörfunk und Fernsehen als
auch Dienste wie Pay-TV, Video- und Bildschirmtext.41 Umstritten indes-
sen ist, ob auch Video-on-Demand, Ton- und Text-Dienste auf Abruf so-
wie elektronische Programmführer von der Rundfunkfreiheit erfasst sind.
Kritiker wenden ein, dass das Programm des Rundfunks „planhaft“ ablau-
fen und eine gewisse Gleichzeitigkeit des Empfangs gegeben sein müsse,
wie es auch die Norm des § 2 Abs. 1 S. 1 RStV vorsehe.42 Dem Empfän-
ger solle lediglich die Entscheidung über das Ein- oder Ausschalten des
Programms überlassen bleiben, nicht jedoch über den Zeitpunkt des Emp-
fangs und den inhaltlichen Ablauf.43 Begründet wird diese Auffassung da-
mit, dass nur durch die Planhaftigkeit des Programms und die Gleichzei-
tigkeit des Empfangs die Funktion der Meinungsbildung des Rundfunks
erzielt werden könne.44 Gerade im Hinblick auf die Aufgabe des Rund-
funks, den öffentlichen und privaten Meinungsbildungsprozess zu prägen,
wird diese beispielsweise durch Nachrichtensendungen, auch wenn sie in-
dividuell abrufbar sind, in einer gänzlich anderen Weise umgesetzt als u.a.
durch Teleshoppingsendungen, die die Kriterien der Planhaftigkeit des
Programms und der Gleichzeitigkeit des Empfangs erfüllen, auf den Mei-

38 Jarass/Pieroth, GG, Art. 5, Rn. 47.
39 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (18).
40 BVerfGE 35, 202 (222); 57, 295 (319); Jarass/Pieroth, GG, Art. 5, Rn. 51.
41 Schemmer, in: BeckOK, GG, Art. 5, Rn. 67.
42 Degenhardt, in: Bonner Kommentar, GG, Art. 5, Rn. 695/698; Staatsvertrag für

Rundfunk und Telemedien (Rundfunkstaatsvertrag, RStV) vom 31. August 1991,
in der Fassung des Fünfzehnten Staatsvertrages zur Änderung rundfunkrechtlicher
Staatsverträge vom 15./21. Dezember 2010, vgl. GVBl. Berlin 2011, S. 211.

43 Degenhart, in: Bonner Kommentar, Art. 5, Rn. 695/698.
44 Ibid.
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nungsbildungsprozess jedoch keine Auswirkungen haben dürften.45 Die
überzeugenderen Gründe sprechen dafür, inhaltliche Einschränkungen be-
züglich des Programmes abzulehnen und in dieser Hinsicht keinen spezifi-
schen Beitrag des Rundfunks zur privaten oder öffentlichen Meinungsbil-
dung als konstitutives Merkmal des Grundrechtes zu fordern.

Wie auch bei der Pressefreiheit erstreckt sich der Schutzumfang der
Rundfunkfreiheit von der Beschaffung der Information bis hin zur Ver-
breitung.46 Darüber hinaus hat das Bundesverfassungsgericht aus der
Rundfunkfreiheit gewisse Prinzipien für die Organisation der Rundfunk-
ordnung abgeleitet, wonach der Gesetzgeber u.a. dafür sorgen muss, dass
die von der Verfassung vorgesehenen Anforderungen einer ausgewogenen
Vielfalt in der Berichterstattung tatsächlich durch das gesamte Angebot al-
ler Veranstalter erfüllt werden.47 Die Bedeutung des Rundfunks für die öf-
fentliche Meinungsbildung resultiere aus seiner „Breitenwirkung, Aktuali-
tät und Suggestivkraft“.48 Diese Merkmale seien nicht als Bestandteile der
Definition des Rundfunkbegriffes zu verstehen, sondern vielmehr als Be-
gründung für gewisse Anforderungen, die an den Rundfunk zu stellen sei-
en, heranzuziehen.49 Zu diesen Anforderungen zählt beispielsweise der
Grundversorgungsauftrag an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wonach
für „die Gesamtheit der Bevölkerung“ Programme anzubieten sind, die
„umfassend und in der vollen Breite des klassischen Rundfunkauftrags“
informieren.50 Eine weitere wichtige Anforderung an den Rundfunk ist die
Sicherung der zukünftigen Entwicklungen des Rundfunks. Danach muss
der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht nur in seiner gegenwärtigen
Form, sondern auch hinsichtlich zukünftiger Übertragungsformen und
neuer Interessen des Publikums das Programm betreffend Bestand ha-
ben.51 Diese Offenheit für neue Entwicklungen sei weit und insbesondere
im Zusammenhang mit dem Auftrag des Rundfunks für den Meinungsbil-
dungsprozess in der Demokratie zu verstehen.52 Die Entwicklungsgarantie
beinhalte allerdings nicht nur eine Offenheit gegenüber technischen Mo-

45 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (19).
46 BVerfGE 77, 65 (74).
47 BVerfGE 83, 238 (296f.).
48 BVerfGE 90, 60 (87).
49 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (19).
50 BVerfGE 83, 238 (298); Degenhardt, in: Bonner Kommentar, GG, Art. 5,

Rn. 800b.
51 BVerfGE 83, 238 (315 ff.).
52 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (21).
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dalitäten, sondern auch eine tatsächliche Komponente.53 Mithin sei es
nicht nur Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das gesellschaft-
liche Meinungsspektrum zu präsentieren, sondern darüber hinaus aufgrund
der Masse und Vielfalt der Informationen, die über das Internet verfügbar
sind, auch für eine objektive Bündelung der wesentlichen Informationen
zu sorgen.54 Dafür dürfen sich die Rundfunkanstalten auch der im Internet
üblichen technischen Methoden wie in etwa Verlinkungen bedienen.55

Neue Medien

In der Kategorie der Neuen Medien hat sich in den letzten Jahren eine ra-
sche Entwicklung von einer ersten Phase, in der es vor allem um die Prä-
sentation von Inhalten im Internet ging, über eine zweite Phase, das soge-
nannte Web 2.0 mit seinen Optionen zur aktiven Mitgestaltung in Form
von Weblogs und Foren, hin zu einer dritten Social Media-Phase, die
durch eine immer umfassendere Vernetzung sozialer Lebensbereiche ge-
kennzeichnet ist, vollzogen.56 Bei dem Begriff „Neue Medien“ handelt es
sich jedoch weder um einen Rechtsbegriff noch um einen fest definierten
Ausdruck. Kennzeichnend für die Neuen Medien ist ein individueller Aus-
tausch bzw. eine Verbreitung von digitalisierten Informationen über das
Internet.57

Eine insbesondere im Zusammenhang mit dem Quellenschutz wichtige
Publikationsplattform ist der Weblog, auch Blog genannt. Unter Weblogs
werden Webseiten verstanden, die aus regelmäßig aktualisierten Beiträgen
bestehen, die von Internetnutzern kommentiert werden können.58 Blogs
gibt es inzwischen in großer Themenvielfalt, und sie geben nahezu jeder-
mann die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum mitzuteilen. Die Be-
treiber eines solchen Blogs werden als „Blogger“ bezeichnet. Während
Blogs zunächst oftmals als Plattform genutzt wurden, um persönliche Ge-

3.

53 Ibid.
54 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (21); in

der Literatur wird diese Qualitäts- und Orientierungsfunktion hingegen weitge-
hend abgelehnt, vgl. Degenhart, in: Bonner Kommentar, Art. 5, Rn. 800a.

55 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (21).
56 Schladebach, Medienrecht – Eine systematische Einführung, jura 11(2013),

S. 1092 (1093).
57 Fechner, Medienrecht, Kapitel 1, Rn. 16.
58 Schumann/Bräuer/Hoppe, Web 2.0, S. 19; Simons, Journalismus 2.0, 2011, S. 13.
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danken zu teilen, betreiben heute auch viele Unternehmen, Organisationen
und Medienverlage eigene Blogs. Diese sogenannte Blogosphäre wird
heutzutage als wichtige Informationsquelle genutzt, da u.a. auch zahlrei-
che Journalisten bloggen.59 Für die Leser eines Blogs besteht die Möglich-
keit, auf die sogenannten Postings des Bloggers mit Kommentaren zu re-
agieren.60 Auch Webforen sind im Zusammenhang mit dem Quellenschutz
relevant geworden. Unter Webforen sind virtuelle Diskussionsräume zu
verstehen, die den Nutzern die Gelegenheit geben, Fragen, Meinungen,
Erfahrungen und Gedanken auszutauschen.61 Sie können auf ein bestimm-
tes Thema oder auf eine spezifische Zielgruppe beschränkt sein. Einige
Webforen werden zudem von Administratoren verwaltet, die die Diskus-
sionen moderieren und überwachen können und u.a. unangemessene Bei-
träge entfernen.

Abgrenzung der Pressefreiheit von der Rundfunkfreiheit

Vor dem Hintergrund der soeben dargestellten Definitionen dient als we-
sentliches Unterscheidungsmerkmal des Rundfunks von der Presse die Art
und Weise der Verbreitung – die verkörperte Verbreitung durch ein Träger-
medium im Rahmen der Presse und die unverkörperte, über physikalische
Wellen erfolgende Verbreitung durch den Rundfunk.62 Die Pressefreiheit
wird auch als Auffangtatbestand für Sachverhalte, die weder dem Rund-
funk noch dem Film zuzuordnen sind, beschrieben.63 Auch dies kann je-
doch nur hinsichtlich der Verbreitungsform erfolgen; fehlt es hingegen an
dem Kriterium der Allgemeinheit als Empfängerkreis, kann nur die Mei-
nungsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG einschlägig sein. Das Bundesver-
fassungsgericht hat zudem die Möglichkeit einer sogenannten Annex-Tä-
tigkeit festgestellt.64 Das Prinzip der „publizistischen Gewaltenteilung“
habe keinen Verfassungsrang.65 Danach kann beispielsweise die „rund-
funkeigene Programmpresse“ trotz des Umstands, dass sie als gedrucktes

II.

59 Schumann/Bräuer/Hoppe, Web 2.0, S. 20.
60 Schwartmann, Praxishandbuch Medien-, IT- und Urheberrecht, S. 387.
61 Ibid., S. 388.
62 Schulze-Fielitz, in: Dreier, GG, Art. 5, Rn. 99.
63 Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien Nr. 60 (2010), S. 16 (22).
64 BVerfGE 83, 238 (313); Papier/Schröder, Gebiet des Rundfunks, epd medien

Nr. 60 (2010), S. 16 (22).
65 BVerfGE 83, 238 (313).
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